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Bericht 
des Verkehrsausschusses 

über die Regierungsvorlage (511 der Beilagen): Protokoll zur Änderung des am 25. und 
30. April 2007 unterzeichneten Luftverkehrsabkommens zwischen den Vereinigten 
Staaten von Amerika und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten 

Das umfassende EU-US Luftverkehrsabkommen wurde am 25. und 30. April 2007 unterzeichnet. Dieses 
Abkommen enthielt in seinem Artikel 21 den Auftrag für weiterführende Verhandlungen zum Abschluss 
eines Abkommens der zweiten Stufe. 
 
Diese Verhandlungen zwischen der EU und den USA wurden 2008 aufgenommen und führten zur 
Paraphierung des „Protokoll zur Änderung des am 25. und 30. April 2007 unterzeichneten 
Luftverkehrsabkommens zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Europäischen 
Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten“ (dem sogenannten Abkommen der zweiten Stufe) am 25. März 
2010. Das Protokoll wurde am 24. Juni 2010 unterzeichnet. 
 
Da das Abkommen der zweiten Stufe sowohl Angelegenheiten im Kompetenzbereich der Union als auch 
der Mitgliedsstaaten regelt, war es als gemischtes Abkommen zu schließen und bedarf daher der 
Genehmigung sowohl durch die Europäische Union als auch durch alle Mitgliedsstaaten. 
 
Von dem Abkommen betroffen sind Luftfahrtunternehmen aus Österreich und der EU, Flughäfen sowie 
die österreichische Zivilluftbehörde. 
 
Der gegenständliche Staatsvertrag hat gesetzändernden bzw. gesetzesergänzenden Charakter und bedarf 
daher gemäß Art. 50 Abs. 1 Z 1 B-VG der Genehmigung durch den Nationalrat. 
 
Der Staatsvertrag hat nicht politischen Charakter und ist der unmittelbaren Anwendung im 
innerstaatlichen Rechtsbereich zugänglich, sodass eine Erlassung von Gesetzen gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 4 
B-VG nicht erforderlich ist. 
 
Eine Zustimmung des Bundesrates gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 2 B-VG ist nicht erforderlich, da keine 
Angelegenheiten, die den selbständigen Wirkungsbereich der Länder betreffen, geregelt werden. 
 
Der Staatsvertrag ist in deutscher und englischer Sprache authentisch. Dem Nationalrat werden gemäß 
Art. 50 Abs. 2 Z 3 B-VG die authentische deutsche und englische Sprachfassung vorgelegt. 
 
Der Verkehrsausschuss hat den gegenständlichen Staatsvertrag in seiner Sitzung am 3. April 2019 in 
Verhandlung genommen. An der Debatte beteiligten sich außer der Berichterstatterin Abgeordneten 
Rebecca Kirchbaumer der Abgeordnete Christian Hafenecker, MA sowie der Bundesminister für 
Verkehr, Innovation und Technologie Ing. Norbert Hofer. 
 

www.parlament.gv.at



2 von 2 569 der Beilagen XXVI. GP - Ausschussbericht NR - Berichterstattung 

Bei der Abstimmung wurde einstimmig beschlossen, dem Nationalrat die Genehmigung des Abschlusses 
dieses Staatsvertrages zu empfehlen. 
 
Der Verkehrsausschuss vertritt weiters einstimmig die Auffassung, dass die Bestimmungen des 
Staatsvertrages zur unmittelbaren Anwendung im innerstaatlichen Bereich ausreichend determiniert sind, 
sodass sich eine Beschlussfassung des Nationalrates gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 4 B-VG zur Erfüllung des 
Staatsvertrages erübrigt.  

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Verkehrsausschuss somit den Antrag, der Nationalrat wolle 
beschließen: 

Der Abschluss des Staatsvertrages: Protokoll zur Änderung des am 25. und 30. April 2007 
unterzeichneten Luftverkehrsabkommens zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der 
Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten (511 der Beilagen) wird gemäß Art. 50 Abs. 1 Z 1 
B-VG genehmigt. 

Wien, 2019 04 03 

 Rebecca Kirchbaumer Alois Stöger, diplômé 
 Berichterstatterin Obmann 
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